
Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop AöR

Erhebungsbogen
zur Ermittlung bebauter und befestigter Grundstücksflächen

I. Daten des Eigentümers
Name des Eigentümers

Anschrift

PLZ, Ort

Telefonnummer

II. Grundstücksdaten
Lage des Grundstücks Straße

Hausnr.

Flur/Flurstück(e)

Größe des Grundstücks (in m²)

Kanalanschluss seit (Monat.Jahr)

III. Daten der Entwässerung
Versickerungsanlage
(bitte ankreuzen, falls Niederschlag über ein Rigolensystem, eine Versickerungsmulde o.ä. versickert)

Regenwassernutzungsanlage Brauchwasseranlage   
(bitte ankreuzen, falls Niederschlag zur Bewässerung genutzt wird, und falls es im Haushalt genutzt wird)

Überlauf zum Kanal
(bitte ankreuzen, falls die Versickerungs- oder Regenwassernutzungsanlage einen Überlauf zum Kanal aufweist)

Bezeichnung des Gewässers
(nur angeben, falls Niederschlag von bebauten und befestigten Flächen in ein Gewässer eingeleitet wird)

IV. Flächendaten
A B C

Fläche, die in den Fläche, die durch Fläche, die in ein
Kanal entwässert Versickerung entwässert Gewässer entwässert

Dachfläche (in m²)

befestigte Fläche (in m²)

Datum, Ort Unterschrift des Eigentümers

Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogen finden Si e auf der beigefügten Erläuterung.
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Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop AöR

Erläuterung zum Erhebungsbogen zur Ermittlung bebauter und
befestigter Grundstücksflächen

Für die Ermittlung und Veranlagung der Niederschlagswassergebühr ist die Rücksendung des Erhe-
bungsbogens unerlässlich. Die Gebühr wird ansonsten auf Basis der vorliegenden Grundstücksdaten
festgelegt. Daher senden Sie den ausgefüllten Bogen bitte auch dann zurück, falls aus Ihrer Sicht
keine Niederschlagswassergebühr für Ihr Grundstück fällig wird.

Erläuterung zu den einzelnen Punkten:

I. Daten des Eigentümers
Geben Sie als Eigentümer oder als Erbbauberechtigter hier bitte Ihren vollständigen Namen und
Ihre Anschrift an.
Sie erleichtern uns Rückfragen, falls Sie hier auch Ihre Telefonnummer angeben.

II. Grundstücksdaten
Neben der Lagebezeichnung Straße und Hausnummer geben Sie hier bitte Flur und Flurstück(e)
des Grundstücks an, soweit Ihnen diese bekannt sind. Gleiches gilt für die Größe des Grund-
stücks.
Wichtig ist die Angabe des Zeitpunktes, ab dem Ihr Grundstück an die Kanalisation angeschlos-
sen wurde. Sollte dieser Zeitpunkt mehr als 4 Jahre zurückliegen, ist das Datum für die Veranla-
gung nicht mehr ausschlaggebend, Sie können in diesem Fall auch eine Schätzung des Zeit-
punkts eintragen.

III. Daten der Entwässerung
Versickerungsanlage:  Falls das Niederschlagswasser von einem Teil der bebauten und befe-
stigten Flächen auf Ihrem Grundstück versickert, kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

Regenwassernutzungsanlage/Brauchwasseranlage:  Sollten Sie Niederschlagswasser
auffangen und zur Gartenbewässerung nutzen, kreuzen Sie bitte das Feld Regenwassernut-
zungsanlage  an.
Sollten Sie das Niederschlagswasser im Haushalt oder Ähnlichem als Brauchwasser nutzen und
anschließend als Schmutzwasser in die Kanalisation einleiten, kreuzen Sie bitte das Feld
Brauchwasseranlage  an.

Überlauf zum Kanal:  In einigen Versickerungs- oder die Regenwassernutzungsanlagen ist ein
Überlauf vorgesehen, um eine Überfüllung der Anlage und einen Rückstau zu vermeiden.
Falls Sie eine solche Anlage mit Überlauf betreiben, der an den öffentlichen Kanal abgeschlossen
ist, kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

Bezeichnung des Gewässers:  Falls Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten
Flächen in ein Gewässer abfließt, geben Sie die Bezeichnung des Gewässers hier ab.
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IV. Flächendaten
Bitte geben Sie die Flächendaten in ganzen Quadratmetern an.

Dachfläche:  Dachfläche oder auch bebaute Fläche ist die Grundfläche, die von den Dächern
der Gebäude wie Wohnhaus, Garage, etc. überdeckt wird.
Hier muss die ganze Fläche angesetzt werden, die von den Dächern der Gebäude überdeckt
wird, also Grundfläche des Gebäudes plus Dachüberstand. Die folgende Abbildung illustriert dies:

Befestigte Fläche:  Auf den meisten Grundstücken befinden sich neben den Dachflächen noch
weitere befestigte Flächen. Dazu gehören Zufahrten, Garageneinfahrten, Höfe, Terrassen, Wege,
Stellplätze, etc. Bitte geben Sie hier alle Flächen an, die mit Beton, Asphalt, Pflaster, Platten, Ra-
sengittersteinen, Ökopflaster, Kies, Schotter oder Ähnlichem befestigt wurden.

Aufteilung der Flächen: Sowohl die Dachflächen als auch die befestigten Flächen werden
nach drei Kriterien unterschieden:

A) Flächen, von denen das Niederschlagswasser in den Kanal abfließt. Bei Dachflächen wird
das Niederschlagswasser in der Regel über ein Fallrohr in die grundstückseigene Kanali-
sation eingeleitet, von der das Wasser in den öffentlichen Kanal gelangt.
Bei befestigten Flächen kann das Wasser ebenfalls über Einläufe in den Kanal eingeleitet
werden. Häufig fließt der Niederschlag aber auch von dem Grundstück auf die öffentliche
Verkehrsfläche und von dort in den Kanal. Auch diese Flächen sind hier anzugeben.

B) Falls das Niederschlagswasser von der bebauten oder befestigten Fläche in eine Versik-
kerungsanlage abfließt, tragen Sie die Fläche in dieser Spalte ein. Typische Versicke-
rungsanlagen sind zum Beispiel Rigolensysteme oder Versickerungsgruben.
Eine solche Versickerung ist als Einleitung in das Grundwasser gegenüber der unteren
Wasserbehörde, dem Kreis Recklinghausen, anzeige- und ggfls. auch genehmigungs-
pflichtig. Bitte fügen Sie die entsprechenden Unterlagen in Kopie bei.

C) Falls das Niederschlagswasser von der bebauten oder befestigten Fläche unmittelbar vom
Grundstück in ein Gewässer abfließt, tragen Sie die Fläche in dieser Spalte ein.
Sollte das Niederschlagswasser erst in die öffentliche Kanalisation und von dort in ein
Gewässer abfließen, sind die Flächen in Spalte A, und nicht in Spalte C anzugeben.
Die Einleitung in ein Gewässer ist genehmigungspflichtig. Zuständig ist die untere Was-
serbehörde, der Kreis Recklinghausen. Bitte fügen Sie die entsprechenden Unterlagen in
Kopie bei.

10 m 10 m

5 m
Dachfläche:
10m x 5m = 50m²


